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Änderung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Pfarrer, Pastorinnen, Prediger, 
Hilfsprediger und Kirdtenbeamten sowie der Vergütung der kirdtlidten Angestellten 

Wie wir bereits durch unsere Rundverfügung 
Nr. 22 vom 29. März 1966 - Az. 8082/B 9-01 be
kanntgegeben haben, hat die Kirchenleitung am 
13. Januar 1966 beschlossen, die Besoldung und 
Versorgung der Pfarrer, Pastorinnen und Hilfs
prediger den Sätzen des Vierten Gesetzes über 
die Erhöhung der Dienst- und VersoTgungsbezüge 
(Viertes Beso1dungseThöhungsgesetz) vom 24. Mai 
1966 (GV. NW. S. 298) anzupassen. 

Die von Januar 1966 bis September 1966 auf
grund von § 1 dieses Gesetzes erfolgte Anhebung 
der Grundgehälter, der unwiderruflichen Stellen
zulagen und der Ortszuschläge ist inzwischen 
durchgeführt worden. 

Bei den Predigern sind die ab 1. Januar 1966 
geltenden neuen Grundgehaltssätze bereits bei der 
Neuordnung der Predigerbesoldung aufgrund des 
Beschlusses der Kircllenleitung vom 13. Januar 1966 
berücksichtigt worden. 

FüT die Kirchenbeamten haben sich die Dienst
und Versorgungsbezüge aufgrund von § 1 Abs. 1 
der Kirchenbeamten-Besoldungsordnung vom 17. 
Juli/19. September 1963 (KABI. S. 145) ebenfalls 
entsprechend erhöht. 

Auf unsere Rundverfügung Nr. 22 vom 29. März 
1966 - Az. 8082/B 9-01 und unsere Amtsblatt
veröffentlichung vom 31. Januar 1966 -- Az. 2635/ 
B 12-15 (KABI. S. 11) nehmen wir Bezug. 

Nach § 2 des Vierten Besoldungserhöhungs
gesetzes vom 24. Mai 1966, das wir nachstehend 
bekanntgeben, tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1966 eine weitere Erhöhung der Grundgehälter 
und der unwiderruflichen Stellenzulagen um 4 0/o 
sowie eine entsprechende Änderung der Ortszu
schläge ein. Die neu~n Sätze bitten wir den An
l~gen 3 und 4 zu entnehmen. 

Für die P red i g e r erhöhen sich die Grund
gehaltssätze nach § 2 Abs. 1 der Predigerbesol
dungsordnung in der Fassung vom 13. Januar 1966 
(KABl. S. 11) aufgrund des Beschlusses der Kir
chenleitung vom 22. Juni 1966 vom 1. Oktober 
1966 an auf monatlich 

979 - 1.018 - 1.057 - 1.096 - 1.135 - 1.174 -
1.380 - 1.431 - 1.482 - 1.533 - 1.584 DM. 

Die Bezüge der Pf a r r er , P a s t o ri n n e n , 
Prediger,Hilfsprediger,derlandes
kirchlich en Mi taTbei te rund der Ver
s o r g u n g s e m p f ä n g e r werden von uns neu 
berechnet. Eine entsprechende Mitteilung ergeht 
rechtzeitig. Die zentralen Pfarrbesoldungszuschüsse 
für 1966 werden wir so bemessen, daß die zu
schußbedürftigen Kirchengemeinden die erhöhten 
Zahlungen leisten können. 

Wegen der Neuberechnung der Bezüge der 
übrigen kirchlichen Mitarbeiter, die 
von der Besoldungserhöhung am 1. Oktober 1966 
betroffen werden, bitten wir die zuständigen Stel
len, das Erforderliche zu veranlassen. Dabei weisen 
wir noch auf folgendes hin: 

Die Bezüge derjenigen Kirchenbeamten, deren 
Berechnung keine Grundgehälter nach der Be
soldungsordnung zugrunde liegen, ( d. h. die 
P a u s c h a l b e z ü g e) werden mit Wirkung 
vom 1. Januar 1966 an um 4 v. H. der am 
31. Dezember 1965 zustehenden Bezüge und 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1966 an um 4 v. H. 
der am 30. September 1966 zustehenden Be
züge erhöht. 
Die O r t s z u s c h 1 ä g e d er A n g e s t e 11-
t e n , die sich gemäß § 30 BAT nach den ent
sprechenden Bestimmungen für die Beamten 
richten, ändern sich auf Grund der §§ 1 bis 
3 des Vierten Besoldungserhöhungsgesetzes. 
Die Gesamtvergütung für An g es t e 11 t e 
u n t e r 1 8 J a h r e n richtet sich mit Wirkung 
vom 1. Januar 1966 nach der Anlage I. Die ab 
1. Januar 1966 geltenden Sätze für die ne
b e n b e r u fl i c h e n K ü s t e r ergeben sich 
aus der Anlage II. Die vom 1. Oktober 1966 
an in Kraft tretenden Vergütungserhöhungen 
für die beiden zuletzt genannten Mitarbeiter
gruppen werden wir zu einem späteren Zeit
punkt bekanntgeben. 

Bielefeld, den 28. Juni 1966. 
Die Leitung· 

der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(L.S.} In Vertretung: Dr. Wolf 
Az.: 16229/B 9-01 
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Anlage I 
Gesamtvergütung 

für Angestellte unter 18 Jahren 
(zu§ 30 BAT) 

Gültig ab 1. Januar 1966 

Gesamtvergütung in den Vergütungsgruppen 

Alter 1 Orts-
1 klasse VI VII VIII IX X 

monatl. monatl. monatl. monatl. monatl. 
DM DM DM DM DM 

Vor Vollendung des s 356,- 320,50 297,- 275,50 257,-
15. Lebensjahres A· 344,50 309,- 285,50 264,- 245,50 

Nach Vollendung des s 391,50 352,50 326,50 303,- 282,50 
15. Lebensjahres A 379,- 340,- 314,- 290,50 270,-

Nach Vollendung des s 434,50 391,- 362,50 336,- 313,50 
16. Lebensjahres A 420,50 377,- 348,50 322,- 299,50 

Nach Vollendung des s 498,50 448,50 416,- 385,50 360,-
17. Lebensjahres A 482,50 432,50 399,50 369,50 343,50 

Anlage II 
Vergütung der nebenberuflichen Küster 

nach der Ordnung für die Anstellung und Vergütung der haupt- und nebenberuflichen Küster und Haus
verwalter in der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 17. 10. 1962 - KABI. S. 129 - gültig ab 1. 1. 1966. 

Monatsvergütungen in DM 

Gruppe Anfangs- nach nach nach 
vergütung 4 Jahren 8 Jahren 12 Jahren 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

1 Grundvergütung 72 79 8.9 96 

10-14 Ortszuschlag 35 35 35 35 

Std. 107 114 124 131 

2 Grundvergütung 108 119 134 143 

15 - 19 Ortszuschlag 52 52 52 52 

Std. 160 171 186 195 

3 Grundvergütung 144 159 178 191 

20- 24 Ortszuschlag 69 69 69 69 
Std. 213 228 247 260 

4 Grundvergütung 180 198 223 239 

25 - 28 Ortszuschlag 86 86 86 86 

Std. 266 284 309 325 

Anmerkung: Zugrunde liegen die Sätze des T!irifvertrages vom 24. 11. 1964 und die um 4 v. H. erhöhten Sätze 
des Ortszuschlages. 
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Viertes Gesetz 
über die Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge 

(Viertes Besoldungserhöhungsgesetz) 

Vom 24. Mai 1966 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
für die Monate Januar bis September 1966 

(1) Die Sätze des Grundgehaltes in der Anlage 1 
des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen (Landesbesoldungsgesetz) in der Fassung 
vom 19. August 1965 (GV. NW. S. 258) sowie der 
unwiderruflichen Stellenzulagen werden durch die 
Sätze in der An 1 a g e 1 dieses Gesetzes ersetzt. Die 
Sondergrundgehälter und ruhegehaltfähigen Zu
schüsse zum Grundgehalt der Hochschullehrer 
werden um 4 vom Hundert erhöht. 

(2) Die Ortszuschlagstabelle (Anlage 2 des Lan
desbesoldungsgesetzes) wird durch die Tabelle in 
der An 1 a g e 2 dieses Gesetzes ersetzt. 

(3) Die Bezüge der Versorgungsempfänger wer
den wie folgt erhöht: 

1. Liegen der Berechnung der Versorgungsbezüge 
Grundgehälter nacll einer Besoldungsordnung 
des Landesbesoldungsgesetzes zugrunde, so 
treten an die Stelle der bisherigen Grundge
hälter und unwiderruflichen Stellenzulagen die 
Sätze der Anlage 1 dieses Gesetzes. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

2. Ausgleichszulagen und Zulagen nach § 27 b 
Abs. 4 und 5 des Landesbesoldungsgesetzes wer
den um 4 vom Hundert erhöht, jedoch dürf,m 
das Grundgehalt und die Ausgleichszulage nach 
§ 27 b Abs. 4 des Landesbesoldungsgesetzes zu
sammen das Endgrundgehalt der Besoldungs
gruppe nicht übersteigen. 

3. Das für die Festsetzung der Versorgungsbezüge 
der Altversorgungsempfänger maßgebende 
Grundgehalt (§ 27 a Abs. 1 des Landesbesol
dungsgesetzes) wird um 4 vom Hundert erhöht. 

4. Die Bezüge nach § 27 c des Landesbesoldungs
gesetzes werden um 4 vom Hundert erhöht. 

5. An die Stelle der bisherigen Sätze des Orts
zuschlages treten die Sätze der Anlage 2 dieses 
Gesetzes. 

§ 2 

Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
ab 1. Oktober 1966 

(1) Die nach§ 1 Abs. 1 maßgebenden Sätze des 
Grundgehaltes und der unwiderruflichen Stellen
zulagen werden durch die Sätze in der An I a g e 3 
dieses Gesetzes ersetzt. Die nach § l Abs. 1 maß
gebenden Sondergrundgehälter und ruhegehalt-

,fähigen Zuschüsse zum Grundgehalt der Hoch
schullehrer werden um 4 vom Hundert erhöht. 

(2) Die nach § 1 Abs. 2 maßgebende Ortszu
schlagstabelle wird durch die Tabelle in der An -
1 a g e 4 dieses Gesetzes ersetzt. 

(3) Die Bezüge der Versorgungsempfänger wer
den wie folgt erhöht: 

1. Liegen der Berechnung der Versorgungsbezüge 
Grundgehälter nach einer Besoldungsordnung 
des Landesbesoldungsgesetzes zugrunde, so tre
ten an die Stelle der Grundgehälter und un
widerruflichen Stellenzulagen der Anlage 1 
dieses Gesetzes die Sätze der Anlage 3 dieses 
Gesetzes. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

2. Ausgleichszulagen und Zulagen nach § 27 b 
Abs. 4 und 5 des Landesbesoldungsgesetzes wer
den um weitere 4 vom Hundert erhöht, jedoch 
dürfen das Grundgehalt und die Ausgleichszu
lage nach § 27 b Abs. 4 des Landesbesoldungs
gesetzes zusammen das Endgrundgehalt der Be
soldungsgruppe nicht übersteigen. 

3. Das für die Festsetzung der Versorgungsbezüge 
der Altversorgungsempfänger maßgebende 
Grundgehalt (§ 27 a Abs. 1 des Landesbesol
dungsgesetzes, § 1 Abs. 3 Nr. 3 dieses Gesetzes) 
wird um weitere 4 vom Hundert erhöht. 

4. Die Bezüge nach § 27 c des Landesbesoldungs
gesetzes werden um weitere 4 vom Hundert 
erhöht. 

5. An die Stelle der Sätze des Ortszuschlages der 
Anlage 2 dieses Gesetzes. treten die Sätze der 
Anlage 4 dieses Gesetzes. 

§ 3 

(1) Für die Monate Juli 1965 bis Dezember 1965 
werden die Sätze des Ortszuschlages in der An
lage 2 des Landesbesoldungsgesetzes in der Tarif
klasse I, Ortsklasse S ab Stufe 2 um jeweils zehn 
Deutsche Mark und in der Ortsklasse A ab Stufe 2 
um jeweils acht Deutsche Mark erhöht. 

(2) Versorgungsbezüge, denen ein Ortszuschlag 
nach Tarifklasse I ab Stufe 2 zugrunde liegt, wer
den für die Monate Juli 1965 bis Dezember 1965 
unter Berücksichtigung des Absatzes 1 neu fest
gesetzt. 

§ 4 

Es treten in Kraft: 

§ 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1966, 

§ 2 am 1. Oktober 1966, 

§ 3 mit Wirkung vom 1. Juli 1965. 
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Neufassung der Verordnung über die Laufbahnen der Beamten 
im Lande Nordrhein-Westfalen (Laufbahnenverordnung · L VO) 

Landeskirchenamt 

Az.: 14950/66/A 7-10 

Bielefeld, den 14. 6. 1966 

Die Verordnung über die Laufbahnen der Be
amten im Lande Nordrhein-Westfalen (Laufbah
nenverordnung - L VO), die für das Dienstverhält
nis der Kirchenbeamten im Bereich der Evang. 
Kirche von Westfalen sinngemäß Anwendung fin
det, ist durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
der Laufbahnverordnung vom 8. 3. 1966 (GV. NW. 
S. 97) geändert worden. Auf Grund des Artikels III 
der zuletzt genannten Verordnung ist der Wort-

laut der Laufbahnverordnung in der jetzt geltenden 
Fassung neu bekannt gemacht worden. 

Den Text der Neufassung vom 1. 4. 1966 bitten 
wir dem Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen Ausgabe A Nr. 32 vom 
22. April 1966 S. 239 ff. zu entnehmen. Diese Num
mer des Gesetz- und Verordnungsblattes kann ge
gen Voreinsendung von 1,50 DM zuzüglich Ver
sandkosten von 0,30 DM auf das Postscheckkonto 
Köln 85 16 oder auf das Gfrokonto 35 415 bei der 
Rhein. Girozentrale und Provinzialbank Düsseldorf 
vom August Bagel Verlag, Düsseldorf, bezogen 
werden. 

Bewährungsaufstieg und Vergütungserhöhungen für Angestellte 

Landeskirchenamt 

Az.: 15330/66/B 9-16 

Bielefeld, den 28. 6. 1966 

Im öffentlichen Dienst ist mit Wirkung vom 
1. 1. 1966 der Tarifvertrag über den Bewährungs
aufstieg für Angestellte des Bundes und der Län
der vom 25. 3. 1966 in Kraft getreten. Die Kir
chenleitung hat beschlossen, daß grundsätzlich die 
Bestimmungen dieses Tarifvertrages über den Be
währungsaufstieg rückwirkend vom 1. 1. 1966 an 
auch für die Angestellten im kirchlichen Dienst 
im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen 
Anwendung finden sollen. 

Die Kirchenleitung hat ferner auch die Über
nahme der zwischen den Tarifpartnern des öffent-

liehen Dienstes am 21. 6. 1966 mit Wirkung vom 
1. 4. und 1. 10. 1966 vereinbarten Vergütungs
erhöhungen für Angestellte auf den kirchlichen 
Dienst grundsätzlich zugestimmt. 

Für die Übernahme dieser Neuregelungen und 
ihre Anwendung im kirchlichen Dienst sind um
fangreichere Vorarbeiten notwendig, da u. a. -
wie im öffentlichen Dienst - eine Neufassung der 
Allgemeinen Vergütungsordnung erforderlich ist. 
Die Kirchenleitung kann daher erst in einer ihrer 
nächsten Sitzungen abschließend über die Einzel
heiten der Neuregelungen entscheiden. Im An
schluß daran werden die neuen Bestimmungen im 
Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht werden, so 
daß dann danach verfahren werden kann. 

Herausgegeben vom Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen. 48 Bielefeld, Altstädter Kirchplatz 5, Postfach 
2740. - Fernruf Nr.: - 64711-13/65547-48. - Bezugspreis vierteljährlich 3,50 DM. - Bestellungen nehmen die örtlichen Postämter 
entgegen. - Postvertriebskennzelchen 1 D 4185 B. - Konten der L an d es k i r c henk a s s e : Konto Nr. 140 69 beim 
Postscheckamt Dortmund; Konto Nr. 525 bei der Stadtsparkasse Bielefeld; Konto Nr. 2/189 bei der Darlehnsgenossenschaft der 

westfälischen Inneren Mission in Münster. - Druck: Ernst Gieseking, Graphischer Betrieb, Bethel bei Bielefeld. 
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